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Gemeinde Jade                     Jade, 27.10.2023 
Der Bürgermeister 
 
 

Beratung und Beschlussempfehlung über die Gewährung eines Zuschusses an die 
Krippe Kleiner Stern im Haushaltsjahr 2024 

 

 
 

Beratungsablauf:   
09.11.2023 Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales Vorbereitung 
05.12.2023 Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Tourismus Vorbereitung 
14.12.2023 Verwaltungsausschuss Vorbereitung 
19.12.2023 Gemeinderat Entscheidung 

 
 
 

 

Seit dem 01.01.2020 gewährt die Gemeinde im Rahmen des Trägerschaftsvertrages dem Ver-
ein Kleiner Stern e.V. einen Betriebskostenzuschuss für die beiden Krippeneinrichtungen in Ja-
derberg und Schweiburg. Grundlage für die Ermittlung der Höhe des Zuschusses war ein zwi-
schen Verein und Verwaltung abgeschätzter Finanzbedarf. Die Abschlüsse 2020 und 2021 lie-
gen vor, die Abwicklung der Jahre 2020 und 2021 abgeschlossen. Das Haushaltsjahr 2022 wird 
voraussichtlich entsprechend der Planung verlaufen, aktuell wird das Jahresergebnis für das 
Jahr 2022 durch einen Steuerberater erstellt. 
 
Lt. Mitteilung der Krippenleitung wird der vom Landkreis Wesermarsch aus dem aktuellen „Kin-
dergartenvertrag“ zu erwartende Zuschuss ausreichen, so dass die Krippe Kleiner Stern auf 
gemeindliche Zuschüsse verzichtet. D.h., die Gemeinde wird planmäßig keine eigenen Mittel 
einsetzen müssen (2022: noch rd. 50.000,- €).  
 
Dennoch müssen die Zuschusszahlungen des Landkreises Wesermarsch aus der aktuellen 
Vereinbarung vom 13.02.2023 im Haushaltplan als Einnahme sowie für die Weiterleitung an die 
Krippe als Ausgabe veranschlagt werden. Die Zuschusshöhe beträgt insgesamt 126.900,- € 
sowohl in der Einnahme als auch in der Ausgabe. Die Zuschussabwicklung für die Kinderkrippe 
Kleiner Stern wirkt sich daher für die Gemeinde Jade kostenneutral aus. 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales empfiehlt dem Rat der Gemeinde Jade, im 
Haushalt 2024 eine Zahlung für die Betriebskosten für den Verein Kleiner Stern in Höhe von 
126.900,- € einzustellen.  
 
 


